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PSD ServiceDirekt /
PSD OnlineBanking
Antrag

Kundennummer

Kontoinhaber Kundennummer:Frau Herr

Name, Vorname Telefon tagsüber Geburtsdatum

Straße, Hausnummer E-Mail

 
PLZ, Ort

Kontoinhaber Kundennummer:Frau Herr

Name, Vorname Telefon tagsüber Geburtsdatum

Straße, Hausnummer E-Mail

 
PLZ, Ort

Vereinbarung über die Nutzung von PSD OnlineBanking / PSD ServiceDirekt
Zwischen dem / den nachfolgenden Kontoinhaber(n) und / oder Bevollmächtigte(n) -weiter Nutzer genannt- sowie der 
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG wird folgende Nutzung vereinbart:

Kontoinhaber PSD OnlineBanking mit kostenlosem mobileTAN-Verfahren über
Mobilfunknummer

PSD OnlineBanking mit Sm@rt-TAN-plus-Verfahren *

PSD ServiceDirekt (Telefonbanking)

Bevollmächtigter
Name, Vorname des/der Bevollmächtigten Kundennummer der/ des Bevollmächtigten

PSD OnlineBanking mit kostenlosem mobileTAN-Verfahren über
Mobilfunknummer

PSD OnlineBanking mit Sm@rt-TAN-plus-Verfahren *

PSD ServiceDirekt (Telefonbanking)

Der / die Nutzer erhalten Zugang zu allen unter der o.a. Kundennummer gegenwärtig und zukünftig geführten Konten 
in dem von der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG angebotenen Umfang.

* Den für die nachfolgend gewünschte Teilnahme am Sm@rt-TAN-plus-Verfahren (OnlineBanking) erforderlichen TAN-
Generator Version1.4 besitze ich bereits / werde ich ggfls. über die Internetseite http://www.psd-bank.de/Online-Shop 
bestellen.

Schutz vor Missbrauch
Der Nutzer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum PSD OnlineBanking über die Homepage www.psd-berlin-brandenburg.de oder mittels 
externer Finanzsoftware (Internetadresse: https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet) herzustellen. Eventuelle Änderungen gibt die Bank dem 
Nutzer bekannt.

Desweiteren wird der Nutzer auf folgende notwendige Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen:
 Betriebssystem und Browser sollten in aktueller Version verwendet und regelmäßig mit den verfügbaren Sicherheitspatches und Service-Packs 

versehen werden. 
 Eine aktuelle Antivirensoftware mit aktivierter automatischer Update-Funktion sollte Verwendung finden.
 Zum Schutz des Computers vor unberechtigten Zugriffen aus dem Internet sollte eine Firewall genutzt werden.
 Unaufgefordert zugesandte E-Mails sollten sehr kritisch und vorsichtig behandelt werden, da deren Anhänge häufig Viren übertragen. 
 Die vertraulichen Zugangsdaten (z. B. PIN oder TAN) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die Nutzung des Internets sollte vorsichtig und verantwortungsbewusst erfolgen, um die Infektion des Computers zu verhindern.

Sperrnachricht
Die Sperrnachricht nach Nr. 7  der ''Sonderbedingungen für das PSD OnlineBanking'' kann der Nutzer unter der Telefonnummer 116 116 mitteilen.

Datenweiterleitung Service GmbH 
Der Nutzer ist mit der Weitergabe seiner persönlichen Daten an die Service GmbH der PSD Banken einverstanden, damit eine Nutzung des PSD Service-
Direkt möglich ist.
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Auftragserteilung
Zur Bestätigung Ihrer OnlineBanking-Aufträge können Sie derzeit zwischen dem kostenlosen, komfortablen mobileTAN Verfahren und dem Sm@rt-TAN-
Verfahren (mit TAN-Generator) wählen.

Bevollmächtigte
Der / die Bevollmächtigte (n) darf / dürfen uneingeschränkt alle von der Bank angebotenen PSD OnlineBanking- und / oder PSD ServiceDirekt-Leistungen 
nutzen. Es gelten die vereinbarten Zeichnungsberechtigungen. Sofern der/die Kontoinhaber die oben genannten Angebote nicht selbst nutzt/ nutzen, 
ist/sind er/sie mit der Nutzung durch den/ die genannten Bevollmächtigten gemäß Nummer 6 der Sonderbedingungen für das PSD OnlineBanking bzw. 
Nummer 6 der Sonderbedingungen für das PSD ServiceDirekt einverstanden.

Verfügungsbetrag
Für die Nutzung des PSD ServiceDirekt und / oder PSD OnlineBankings wird für auszuführende Überweisungsaufträge ein Tageslimit in Höhe von 
6.000,- EUR (Standard-Limit) vereinbart. Ein individuelles Limit kann im PSD OnlineBanking unter Service / Aufträge beauftragt werden. Eine Änderung 
der Referenzbankverbindung oder des Verfügungsrahmens für das PSD ServiceDirekt ist nur schriftlich durch den Kontoinhaber bzw. bei Oder-Konten 
durch einen der beiden Kontoinhaber möglich.

PSD PostBox
Der Kontoinhaber vereinbart die Freischaltung zur PSD PostBox. Die PSD PostBox kann unter Verwendung einer TAN nur durch den Kontoinhaber
wieder deaktiviert / aktiviert werden. Die Nutzung der PSD PostBox für Bevollmächtigte muss vom Kontoinhaber gesondert beantragt werden.

PSD Newsletter
Bitte senden Sie mir nützliche Informationen kostenlos und aktuell per E-Mail zu. Ich kann den PSD Newsletter jederzeit abbestellen. Gemäß
Bundesdatenschutzgesetz werden meine Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Sonderbedingungen
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank (AGB) sowie die Sonderbedingungen für den 
Sparverkehr, den PSD SparBrief, das PSD TerminGeld, das PSD VL-Sparen, den PSD SparPlan, das PSD WachstumsSparen, den PSD RentenAuszahlPlan, das 
PSD AnlageDirekt, das PSD SparFlex, die PSD FlexCard, die PSD BankCard, PSD ServiceDirekt, den Scheckverkehr, für das PSD OnlineBanking, die 
Kundenselbstbedienung, die Gemeinschaftskonten, Kontoauszugsdrucker, für den Überweisungsverkehr, für den Lastschriftverkehr, die PSD PostBox, das 
Wertpapiergeschäft sowie die Teilnahmeregeln für das PSD Gewinnsparen. Die AGB und die Sonderbedingungen erkenne ich an. Der Wortlaut dieser 
Bedingungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt.

Referenzkontonummer
Der Kontoinhaber bevollmächtigt bis auf Widerruf die PSD Bank Berlin-Brandenburg eG, die von ihm per Telefonbanking (PSD 
ServiceDirekt) erteilten unbaren Zahlungsaufträge von folgendem Referenzkonto (Überweisungen aus Sparkonten sind nur auf 
das angegebene Giro-/Referenzkonto möglich) per Einziehungsauftrag abzubuchen oder per Gutschrift auf das folgende 
Referenzkonto gutzuschreiben:

Girokontonummer Bankleitzahl Bank

Kontoinhaber (ggf. vom Kunden abweichender Kontoinhaber) Unterschrift des Kontoinhabers (ggf. vom Kunden abweichender Kontoinhaber)

Falls das Referenzkonto keine Deckung aufweist, besteht keine Einlösungspflicht. Sofern es zu einer Rückbelastung kommt, 
sind die entstehenden Fremdkosten und die Bearbeitungsgebühr der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG vom Kontoinhaber zu 
tragen.

Fernabsatzinformationen
Das Beratungsgespräch fand in den Geschäftsräumen der PSD Bank Berlin-Brandenburg eG statt.  

X Die Fernabsatzinformation “Kommunikationswege” sowie die Widerrufsbelehrung habe ich/ haben wir erhalten.
 

Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift des 1. Kontoinhabers Unterschrift des 2. Kontoinhabers/ des gesetzlichen Vertreters

mobileTAN – sicher und flexibel
Erst-Anmeldung: Sie erhalten auf dem Postweg einen Freischaltcode, mit dem Sie Ihr angemeldetes Mobiltelefon online endgültig freigeben. Nach dem 
Erhalt Ihres PSD Keys, der Erst-PIN und dem Freischaltcode, melden Sie sich im PSD OnlineBanking an. Nach Eingabe Ihrer Anmeldedaten (PSD Key, 
PIN, Zugriffscode) werden Sie als Erstes zur Eingabe des Freischaltcodes, zur Freigabe des mobileTAN-Verfahrens aufgefordert. Prüfen Sie vorab, ob Ihr 
Telefon funktionstüchtig und in Reichweite ist, da die Freischaltung zum mobileTAN-Verfahren bereits mit einer mobileTAN erfolgt. Nach erfolgreicher 
Freigabe des mobileTAN-Verfahrens werden Sie zur Änderung Ihrer Erst-PIN aufgefordert.

Beim kostenlosen mobileTAN-Service wird Ihnen bei einer Transaktion im Onlinebanking eine spezielle -nur für diesen Auftrag gültige und zeitlich 
begrenzte- TAN per SMS auf Ihr Mobiltelefon gesendet. Im PSD OnlineBanking erhalten Sie unter ‚‚Service > Aufträge/Mitteilungen > Serviceaufträge‘‘ 
einen standardisierten Serviceauftrag für die Änderung einer Mobilfunknummer zum mobileTAN-Verfahren. Nach erfolgter Aktualisierung Ihrer Daten 
bei uns, erhalten Sie auf dem Postweg einen neuen Freischaltcode zur abschließenden Onlineregistrierung.

Sm@rt-TAN plus – sicher und komfortabel
Erst-Anmeldung: Sie erhalten auf dem Postweg Ihren PSD Key und Ihre Erst-PIN. Mit diesen Daten melden Sie sich erstmalig im PSD OnlineBanking an. 
Für das Sm@rt-TAN-plus-Verfahren besitzen Sie bereits einen TAN-Generator bzw. haben ihn über unseren Online-Shop neu bestellt und zur Erstan-
meldung vorliegend. Die TAN-Generierung über den TAN-Generator wird mit Ihrer von uns freigeschalteten PSD BankCard (besteht kein Girokonto, mit 
der PSD FlexCard, keine Kreditkarte) vorgenommen. Halten Sie daher auch diese Karte für die Erstanmeldung bereit. Nach Eingabe Ihrer Anmeldedaten 
(PSD Key, PIN, Zugriffscode) werden Sie als Erstes zur Änderung Ihrer Erst-PIN aufgefordert. Folgen Sie den Hinweisen im Onlinebanking und 
bestätigen Sie Ihre PIN-Änderung mit einer Sm@rt-TAN über den TAN-Generator.

Sm@rt-TAN plus + mobileTAN – sicher, flexibel, mobil
Erst-Anmeldung: Der Ablauf entspricht dem Sm@rt-TAN plus-Verfahren wie bereits unter Sm@rt-TAN plus – sicher und komfortabel dargestellt. 
Nach erfolgreicher Änderung Ihrer Erst-PIN mittels Eingabe einer durch den TAN-Generator ermittelten TAN, können Sie sich im Bereich ‚‚Service>TAN-
Verwaltung‘‘ im Onlinebanking für das mobile TAN-Verfahren freischalten.
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mobileTAN – sicher und flexibel
Erst-Anmeldung: Sie erhalten auf dem Postweg einen Freischaltcode, mit dem Sie Ihr angemeldetes Mobiltelefon online endgültig freigeben. Nach dem 
Erhalt Ihres PSD Keys, der Erst-PIN und dem Freischaltcode, melden Sie sich im PSD OnlineBanking an. Nach Eingabe Ihrer Anmeldedaten (PSD Key, 
PIN, Zugriffscode) werden Sie als Erstes zur Eingabe des Freischaltcodes, zur Freigabe des mobileTAN-Verfahrens aufgefordert. Prüfen Sie vorab, ob Ihr 
Telefon funktionstüchtig und in Reichweite ist, da die Freischaltung zum mobileTAN-Verfahren bereits mit einer mobileTAN erfolgt. Nach erfolgreicher 
Freigabe des mobileTAN-Verfahrens werden Sie zur Änderung Ihrer Erst-PIN aufgefordert.

Beim kostenlosen mobileTAN-Service wird Ihnen bei einer Transaktion im Onlinebanking eine spezielle -nur für diesen Auftrag gültige und zeitlich 
begrenzte- TAN per SMS auf Ihr Mobiltelefon gesendet. Im PSD OnlineBanking erhalten Sie unter ‚‚Service > Aufträge/Mitteilungen > Serviceaufträge‘‘ 
einen standardisierten Serviceauftrag für die Änderung einer Mobilfunknummer zum mobileTAN-Verfahren. Nach erfolgter Aktualisierung Ihrer Daten 
bei uns, erhalten Sie auf dem Postweg einen neuen Freischaltcode zur abschließenden Onlineregistrierung.

Sm@rt-TAN plus – sicher und komfortabel
Erst-Anmeldung: Sie erhalten auf dem Postweg Ihren PSD Key und Ihre Erst-PIN. Mit diesen Daten melden Sie sich erstmalig im PSD OnlineBanking an. 
Für das Sm@rt-TAN-plus-Verfahren besitzen Sie bereits einen TAN-Generator bzw. haben ihn über unseren Online-Shop neu bestellt und zur Erstan-
meldung vorliegend. Die TAN-Generierung über den TAN-Generator wird mit Ihrer von uns freigeschalteten PSD BankCard (besteht kein Girokonto, mit 
der PSD FlexCard, keine Kreditkarte) vorgenommen. Halten Sie daher auch diese Karte für die Erstanmeldung bereit. Nach Eingabe Ihrer Anmeldedaten 
(PSD Key, PIN, Zugriffscode) werden Sie als Erstes zur Änderung Ihrer Erst-PIN aufgefordert. Folgen Sie den Hinweisen im Onlinebanking und 
bestätigen Sie Ihre PIN-Änderung mit einer Sm@rt-TAN über den TAN-Generator.

mobileTAN + Sm@rt-TAN plus – sicher, flexibel, mobil
Erst-Anmeldung: Der Ablauf entspricht dem Sm@rt-TAN plus-Verfahren wie bereits unter Sm@rt-TAN plus – sicher und komfortabel dargestellt. 
Nach erfolgreicher Änderung Ihrer Erst-PIN mittels Eingabe einer durch den TAN-Generator ermittelten TAN, können Sie sich im Bereich ‚‚Service>TAN-
Verwaltung‘‘ im Onlinebanking für das mobile TAN-Verfahren sofort freischalten.

Für das Sm@rt-TAN-plus-Verfahren besitzen Sie bereits einen TAN-Generator bzw. haben ihn über unseren Online-Shop neu bestellt und zur Erstan-
meldung vorliegend. Halten Sie auch Ihre PSD BankCard oder PSD FlexCard (keine Kreditkarte) für die Erstanmeldung bereit. Wählen Sie im 
Onlinebanking den Bereich‚‚Service>TAN-Verwaltung‘‘ aus. Folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm und wählen Sie Ihre bevorzugte PSD BankCard / 
PSD FlexCard zur künftigen TAN-Generierung über den TAN-Generator aus. Die abschließende Bestätigung zum Sm@rt-TAN-plus-Verfahren erfolgt mit 
einer Sm@rt-TAN.
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Sonderbedingungen für PSD ServiceDirekt Stand: November 2009

1. Leistungsangebot
(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte im Rahmen des 
TelefonBanking mittels Telefon in dem von der Bank angebotenen Umfang 
abwickeln. Zudem kann er Informationen der Bank mittels TelefonBanking 
abrufen. Die Abwicklung mittels Telefon umfasst insbesondere 
Geschäftsvorfälle in den Bereichen

�� Kontoführung
�� Zahlungsverkehr
�� Karten und Kartensperre
�� Einlagen
�� Information über Kontostände und Umsätze
�� Produktanlagen (Neu- und Wiederanlagen)
�� Unterstützung bei Fragen zum OnlineBanking (z. B. Trojaner-Meldungen, 

externe BankingSoftware)
�� Entgegennahme neuer Vereinbarungen bzw. Änderungen für den 

telefonischen und elektronischen Vertriebsweg
�� allgemeine Informationen und Serviceangebote
�� aktive Kundenansprache zu Produkten und Serviceangeboten
Weiterhin kann der Kunde folgende, an deutschen Börsen handelbare 
Wertpapiere kaufen und verkaufen:

�� Aktien
�� Renten
�� Investmentfonds
�� Zeichnung von Neuemissionen
Die im TelefonBanking erteilten Wertpapieraufträge werden ohne Beratung 
durchgeführt. Die Bank setzt voraus, dass der Kunde genaue Vorstellungen 

über Art und Umfang der von ihm gewünschten Wertpapiergeschäfte hat und 
deren Risiken einschätzen kann. 

Der Kunde ist verpflichtet, die Wertpapierkennnummer und 
Wertpapierbezeichnung anzugeben. Bei einer Abweichung von 

Wertpapierkennnummer und Wertpapierbezeichnung wird das Geschäft nicht 
ausgeführt.

Die Berechtigung zur Erteilung von Wertpapieraufträgen in TelefonBanking 

bedarf in der Regel einer separaten Vereinbarung inkl. Informationen über die 
Kenntnisse im Wertpapiergeschäft.

(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich 
als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich 

als „Konto“ bezeichnet.

(3) Zur Nutzung des TelefonBanking gelten die mit der Bank gesondert 
vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite kann der 
Teilnehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren.

(4) Die Bank ist berechtigt, den Leistungsumfang von TelefonBanking zu 
erweitern oder einzuschränken. Weiterhin ist sie berechtigt, TelefonBanking 
unter Einhaltung einer angemessenen Frist einzustellen.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des TelefonBanking
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels 
TelefonBanking das mit der Bank vereinbarte Personalisierte 
Sicherheitsmerkmal, um sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer 
auszuweisen und Aufträge zu autorisieren (vgl. Nummern 3 und 4.1).

Als Personalisiertes Sicherheitsmerkmal im Rahmen von TelefonBanking dient 
entweder eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder ein persönliches 
Codewort. Die Bank legt fest, welches Personalisierte Sicherheitsmerkmal für 
TelefonBanking eingesetzt wird.

3. Zugang zum TelefonBanking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum TelefonBanking mittels Telefon, wenn

�� der Teilnehmer die Kunden-/Kontonummer oder seine individuelle 
Kundenkennung (PSD Key oder Alias) nennt und seine PIN über die 
Tastatur des Telefons eingegeben hat bzw. sich mit seinem persönlichen 
Codewort legitimiert hat,

�� die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des 
Teilnehmers ergeben hat und

�� keine Sperre des Zugangs (vgl. Nummer 8) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum TelefonBanking kann der Teilnehmer 
Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

Die Bank darf sich zur Durchführung von TelefonBanking-Geschäften eines 
Erfüllungsgehilfen bedienen, der die technische Abwicklung für die Bank durch 
eine zentrale Auftragsannahme vornimmt. Dieser Erfüllungsgehilfe ist 
berechtigt, im Rahmen der Abwicklung der Aufträge Einsicht in Kundenkonten 

und Kundendepots zu nehmen.

4. TelefonBanking-Aufträge
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung

Der Teilnehmer muss TelefonBanking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu deren 
Wirksamkeit mit dem vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmal (PIN 
bzw. Codewort) autorisieren. Der Auftrag wird am Telefon bestätigt.

4.2 Widerruf von TelefonBanking-Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines TelefonBanking-Auftrags richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr).

5. Bearbeitung von TelefonBanking-Aufträgen durch die Bank 
(1) Die Bearbeitung der TelefonBanking-Aufträge erfolgt an den für die 

Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf den im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der 
Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und 

Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauffolgenden 
Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

(2) Der Auftrag wird ausgeführt, wenn folgende Ausführungsbedingungen 
vorliegen:

�� Der Teilnehmer hat sich mit dem Personalisierten Sicherheitsmerkmal 
autorisiert.

�� Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. 
Wertpapierorder) liegt vor.

�� Das gesondert vereinbarte TelefonBanking-Verfügungslimit ist nicht 
überschritten.

�� Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart 
maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung 
gemäß den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen 
vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 vor, führt die Bank 
die TelefonBanking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird 
die Bank den TelefonBanking-Auftrag nicht ausführen und dem Teilnehmer eine 
Information über die Nichtausführung und - soweit möglich - über deren Gründe 

und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können, fernmündlich oder schriftlich zur Verfügung stellen.

6. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
6.1 Geheimhaltung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
(1) Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 

Kenntnis von der PIN / dem persönlichen Codewort erlangt. Denn jede andere 
Person, die im Besitz der PIN / des persönlichen Codewortes ist, hat die 
Möglichkeit, das TelefonBanking zu nutzen. Sie kann z. B. Aufträge zu Lasten 
des Kontos erteilen.

(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz der PIN / des persönlichen 
Codewortes zu beachten:

�� Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch 
gespeichert werden (z. B. im Kundensystem).

�� Bei Eingabe bzw. Übermittlung des Personalisierten Sicherheits-
merkmals ist sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht 
ausspähen bzw. mithören können.

�� Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des 
TelefonBanking-Verfahrens weitergegeben werden, also beispielsweise 
nicht per E-Mail.

Verwendet der Teilnehmer ein Telefon mit Nummernspeicher und 
Wahlwiederholungsfunktion, ist er verpflichtet, nach Beendigung des Telefonats 

mit der Bank den Speicherinhalt zu überspielen (z. B. durch Eingabe einer 
beliebigen  Nummer über die Tastatur). Dadurch wird verhindert, dass ein 
Dritter durch Nutzung der Wahlwiederholungsfunktion Kenntnis von der zuvor 
eingegebenen PIN erhält und hierdurch ein missbräuchlicher Zugang zum 
TelefonBanking ermöglicht wird.

6.2 Änderung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals
Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei erstmaliger Nutzung seine PIN zu ändern. 
Darüber hinaus ist der Teilnehmer jederzeit berechtigt, seine PIN zu ändern. 
Das persönliche Codewort kann durch den Teilnehmer jederzeit geändert 
werden. Die Änderung hat grundsätzlich schriftlich gegenüber der Bank zu 

erfolgen und gilt ab dem Datum des Zugangs bei der Bank.

6.3 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank mitgeteilten Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem TelefonBanking-Auftrag (z. 
B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) 
telefonisch wiederholt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestätigung die 

Übereinstimmung der mitgeteilten Daten mit den für die Transaktion 
vorgesehenen Daten zu prüfen.
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7. Anzeige- und Unterrichtungspflichten
7.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer fest oder hat er den Verdacht, dass eine andere 
Person von seiner PIN Kenntnis erhalten hat, ist der Teilnehmer verpflichtet, 

unverzüglich seine PIN zu ändern. Sofern ihm dies nicht möglich ist, hat er die 
Bank unverzüglich zu unterrichten. In diesem Fall wird die Bank den 
Telefonzugang zum TelefonBanking sperren.

Stellt der Teilnehmer fest oder hat er den Verdacht, dass eine andere Person 

von seinem persönlichen Codewort Kenntnis erhalten hat, muss der Teilnehmer 
die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Zudem ist der 
Teilnehmer verpflichtet, schriftlich die Änderung seines persönlichen 
Codewortes über die Bank zu beantragen (Änderung gilt ab dem Datum des 
Zugangs bei der Bank). 

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der 
Polizei zur Anzeige zu bringen.

7.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge

Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

8. Nutzungssperre
8.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der 
Sperranzeige nach Nummer 7.1, den TelefonBanking-Zugang für ihn oder alle 
Teilnehmer.

8.2 Sperre auf Veranlassung der Bank 
(1) Die Bank darf den Zugang für einen Teilnehmer

  
sperren, wenn

�� sie berechtigt ist, den TelefonBanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen,

�� sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der PIN / des 
persönlichen Codewortes dies rechtfertigen, 
oder

�� der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 
Verwendung der PIN / des persönlichen Codewortes besteht.

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre unterrichten.

8.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder dem Teilnehmer eine neue PIN 
zusenden / den Teilnehmer auffordern, ihr schriftlich ein neues persönliches 
Codewort mitzuteilen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind.

8.4 Automatische Sperre der PIN 
Das System sperrt die PIN automatisch, wenn der Teilnehmer dreimal 
hintereinander eine falsche PIN eingibt. Auf Anforderung erhält der Teilnehmer 

eine neue PIN zugesandt. 

9. Haftung
9.1 Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft 

ausgeführten TelefonBanking-Verfügungen
Die Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft 

ausgeführten TelefonBanking-Verfügungen richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).

9.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seiner 
PIN/ seines persönlichen Codewortes

9.2.1  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 
vor der Sperranzeige

(1) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung der PIN / des persönlichen 
Codewortes, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht 
zur sicheren Aufbewahrung der PIN bzw. des Codewortes schuldhaft verletzt 

hat.

(2) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von 
nicht autorisierten Zahlungen über die Haftungsgrenze von 150 Euro nach 

Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen 
seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen gehandelt hat.

(3) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 
2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 6.1 
nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme 
der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.
(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht 
gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn er

�� den Verlust oder Diebstahl der PIN / des persönlichen Codewortes  oder 
die missbräuchliche Nutzung der PIN / des persönlichen Codewortes 
(insbesondere durch Verletzung seiner Sorgfaltspflichten) der Bank nicht 
unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (vgl. 
Nummer 7.1),

�� die PIN im Telefon mit Nummernspeicher und Wahlwiedeholungsfunktion 
oder anderweitig gespeichert hat (vgl. Nummer 6.1 Absatz 2, 1. 
Speigelstrich und Satz 2),

�� das Personalisierte Sicherheitsmerkmal (PIN bzw. das persönliche 
Codewort) einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch dadurch 
verursacht wurde (vgl. Nummer 6.1 Absatz 1 und Absatz 2, 2. 
Spiegelstrich),

�� das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des ServiceDirekt-
Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (vgl. Nummer 
6.1 Absatz 2, 3. Spiegelstrich).

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den 
vereinbarten Verfügungsrahmen.

9.2.2  Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der 
Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf 

der Nutzung einer verlorengegangenen oder gestohlenen PIN / eines 
verlorengegangenen oder gestohlenen persönlichen Codewortes oder 
sonstigen missbräuchlichen Nutzung der PIN / des persönlichen Codewortes 
und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber 
und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

9.2.3  Haftung der Bank ab der Sperranzeige

Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, übernimmt 
sie alle danach durch nicht autorisierte TelefonBanking-Verfügungen 

entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer 
Absicht gehandelt hat.

9.2.4  Haftungsausschluss

Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, 
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können. 

10.    Telefonaufzeichnung

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die Bank die im Rahmen des 

TelefonBanking geführten Telefonate sowie die von ihm über die Tastatur des 
Telefons eingegebenen Ziffern (ausgenommen PIN) aufzeichnet und 

aufbewahrt. Dies ist zur ordnungsgemäßen Auftragsbearbeitung und aus 

Beweisgründen erforderlich. 

11. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer an 
die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs- 
oder Beschwerdestellen wenden.
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Fassung Oktober 2009 
 
 

 
V. Sonderbedingungen für das PSD OnlineBanking 
 
1. Leistungsangebot 
(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels OnlineBanking in 
dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er 
Informationen der Bank mittels OnlineBanking abrufen. 
 
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden 
einheitlich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im 
Folgenden einheitlich als „Konto“ bezeichnet. 
 
(3) Zur Nutzung des OnlineBanking gelten die mit der Bank gesondert 
vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite kann der 
Teilnehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren. 
 
2. Voraussetzungen zur Nutzung des OnlineBanking 
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels 
OnlineBanking die mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheits-
merkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber der Bank 
als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (vgl. Nummer 3) und Aufträge zu 
autorisieren (vgl. Nummer 4). 
 
2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale 
Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind: 
 die persönliche Identifikationsnummer (PIN), 
 einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN),  
 der Nutzungscode für die elektronische Signatur. 

 
2.2 Authentifizierungsinstrumente 
Die TAN bzw. die elektronische Signatur können dem Teilnehmer auf 
folgenden Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung gestellt werden: 
 auf einer Liste mit einmal verwendbaren TAN, 
 mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder 

eines anderen elektronischen Geräts zur Erzeugung von TAN ist, 
 mittels eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobiltelefon) zum Empfang von 

TAN per SMS (mobileTAN), 
 auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion  

      oder 
 auf einem sonstigen Authentifizierungsinstrument, auf dem sich 

Signaturschlüssel befinden. 
Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer zusätzlich ein geeignetes 
Kartenlesegerät. 
 
3. Zugang zum OnlineBanking 
Der Teilnehmer erhält Zugang zum OnlineBanking, wenn 
 der Teilnehmer die Kontonummer oder seine individuelle Kunden-

kennung (PSD-Key oder Alias) und seine PIN oder elektronische 
Signatur übermittelt hat, 

 die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des 
Teilnehmers ergeben hat und 

 keine Sperre des Zugangs (vgl. Nummer 7.1 und 8) vorliegt. 
Nach Gewährung des Zugangs zum OnlineBanking kann der Teilnehmer 
Informationen abrufen oder Aufträge erteilen. 
 
4. OnlineBanking-Aufträge 
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung 
Der Teilnehmer muss OnlineBanking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu 
deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten Personalisierten Sicherheits-
merkmal (TAN oder elektronische Signatur) autorisieren und der Bank mittels 
OnlineBanking übermitteln. Die Bank bestätigt mittels OnlineBanking den 
Eingang des Auftrags. 
 
4.2 Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines OnlineBanking-Auftrags richtet sich nach den für 
die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur 
außerhalb des OnlineBanking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine 
Widerrufmöglichkeit im OnlineBanking ausdrücklich vor. 
 
5. Bearbeitung von OnlineBanking-Aufträgen durch die Bank 
(1) Die Bearbeitung der OnlineBanking-Aufträge erfolgt an den für die 
Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der 
OnlineBanking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der OnlineBanking-Seite der 
Bank angegebenen oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bestimmten 
Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf 
einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so 
gilt der Auftrag als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. Die 
Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag. 
 
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungs-
bedingungen vorliegen: 
 Der Teilnehmer hat sich mit dem Personalisierten Sicherheitsmerkmal 

autorisiert. 
 Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. 

Wertpapierorder) liegt vor. 
 Das OnlineBanking-Datenformat ist eingehalten. 

 Das gesondert vereinbarte OnlineBanking-Verfügungslimit ist nicht über-
schritten. 

 Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart 
maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung 
gemäß den Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr) liegen 
vor. 

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die 
OnlineBanking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für 
den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus. 
 
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird 
die Bank den OnlineBanking-Auftrag nicht ausführen und dem Teilnehmer 
eine Information über die Nichtausführung und - soweit möglich - über deren 
Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können, mittels OnlineBanking zur Verfügung 
stellen. 
 
6. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers 
6.1 Technische Verbindung zum OnlineBanking 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum 
OnlineBanking nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten 
OnlineBanking-Zugangskanäle (z. B. Internetadresse) herzustellen. 
 
6.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und 

sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente 
(1) Der Teilnehmer hat 
 seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (vgl. Nummer 2.1) geheim 

zu halten und nur im Rahmen einer Auftragserteilung über die von der 
Bank gesondert mitgeteilten OnlineBanking-Zugangskanäle an diese zu 
übermitteln sowie 

 sein Authentifizierungsinstrument (vgl. Nummer 2.2) vor dem Zugriff 
anderer Personen sicher zu verwahren. 

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments 
ist, kann in Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisierten Sicherheits-
merkmal das OnlineBanking-Verfahren missbräuchlich nutzen. 
 
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten 
Sicherheitsmerkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten: 
 Die Personalisierten Sicherheitsmerkmale dürfen nicht elektronisch 

gespeichert werden (z. B. im Kundensystem). 
 Bei Eingabe der Personalisierten Sicherheitsmerkmale ist 

sicherzustellen, dass andere Personen diese nicht ausspähen können. 
 Die Personalisierten Sicherheitsmerkmale dürfen nicht außerhalb der 

gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (z. B. nicht 
auf Online-Händlerseiten). 

 Die Personalisierten Sicherheitsmerkmale dürfen nicht außerhalb des 
OnlineBanking-Verfahrens weitergegeben werden, also beispielsweise 
nicht per E-Mail. 

 Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische Signatur dürfen 
nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument verwahrt werden. 

 Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z. B. eines Auftrags, der 
Aufhebung einer Sperre oder zur Freischaltung einer neuen TAN-Liste 
nicht mehr als eine TAN verwenden. 

 Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN empfangen 
werden (z. B. Mobiltelefon), nicht für das OnlineBanking genutzt werden. 
 

6.3 Sicherheit des Kundensystems 
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise der Bank zum OnlineBanking, 
insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard- und 
Software (Kundensystem), beachten. 
 
6.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten 
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem OnlineBanking-Auftrag 
(z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkenn-
nummer) im Kundensystem oder über ein anderes Gerät des Teilnehmers   
(z. B. Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät mit Display) zur Bestätigung anzeigt, 
ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der 
angezeigten Daten mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten zu 
prüfen. 
 
7. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 
7.1 Sperranzeige 
(1) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl des 
Authentifizierungsinstruments, die missbräuchliche Verwendung oder die 
sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder 
seiner Persönlichen Sicherheitsmerkmale fest, muss der Teilnehmer die 
Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer 
kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über eine gesondert 
mitgeteilte Telefonnummer aufgeben. 
 
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der 
Polizei zur Anzeige zu bringen. 
 
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt 
 den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis 

seiner Personalisierten Sicherheitsmerkmale erlangt hat oder 
 das Authentifizierungsinstrument oder die Personalisierten Sicherheits-

merkmale verwendet, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben. 
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7.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte 
Aufträge 

Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten. 
 
8. Nutzungssperre 
8.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der 
Sperranzeige nach Nummer 7.1, 
 den OnlineBanking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder 
 sein Authentifizierungsinstrument. 

 
8.2 Sperre auf Veranlassung der Bank  
(1) Die Bank darf den OnlineBanking-Zugang für einen Teilnehmer  sperren, 
wenn 
 sie berechtigt ist, den OnlineBanking-Vertrag aus wichtigem Grund zu 

kündigen, 
 sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des 

Authentifizierungsinstruments oder des Personalisierten Sicherheits-
merkmals dies rechtfertigen,  

      oder 
 der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen 

Verwendung des Authentifizierungsinstruments besteht. 
 

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maß-
geblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre unterrichten. 
 
8.3 Aufhebung der Sperre 
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte 
Sicherheitsmerkmal bzw. das Authentifizierungsinstrument austauschen, 
wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber 
unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber. 

 
8.4 Automatische Sperre eines chip-basierten Authentifizierungs-

instruments 
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn der 
Nutzungscode für die elektronische Signatur dreimal in Folge falsch 
eingegeben wird. 
 
(2) Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes 
erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingegeben 
wird. 
 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Authentifizierungsinstrumente 
können dann nicht mehr für das OnlineBanking genutzt werden. Der 
Teilnehmer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um die 
Nutzungsmöglichkeiten des OnlineBanking wiederherzustellen. 
 
9. Haftung 
9.1 Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft 

ausgeführten OnlineBanking-Verfügungen 
Die Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft 
ausgeführten OnlineBanking-Verfügungen richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft). 
 
9.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines 

Authentifizierungsinstruments 
9.2.1  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungs- 
          vorgänge vor der Sperranzeige 
(1) Beruhen ein nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige 
auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen oder sonst 
abhanden gekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der 
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu 
einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob dem 
Teilnehmer an dem Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments 
ein Verschulden trifft. 
 
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu einem nicht autorisierten 
Zahlungsvorgang aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines 
Authentifizierungsinstruments, ohne dass dieses verlorengegangen oder 
gestohlen worden ist, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch 
entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn der 
Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der Personalisierten 
Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat. 
 
(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund 
von nicht autorisierten Zahlungen über die Haftungsgrenze von 150 Euro 
nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich 
gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
gehandelt hat. 
 
(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 
1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 
7.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden 
dadurch eingetreten ist. 
 
(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht 
gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in 
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesondere 
dann vorliegen, wenn er 
 den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die 

missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des 
Personalisierten Sicherheitsmerkmale der Bank nicht unverzüglich 
anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (vgl. Nummer 7.1 
Absatz 1), 

 die Personalisierten Sicherheitsmerkmale im Kundensystem gespeichert 
hat (vgl. Nummer 6.2 Absatz 2, 1. Spiegelstrich), 

 die Personalisierten Sicherheitsmerkmale einer anderen Person mitge-
teilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (vgl. Nummer 6.2 
Absatz 1, 2. Spiegelstrich), 

 die Personalisierten Sicherheitsmerkmale erkennbar außerhalb der 
gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (vgl. Nummer 6.2 
Absatz 2, 3. Spiegelstrich), 

 die Personalisierten Sicherheitsmerkmale außerhalb des OnlineBanking-
Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (vgl. Nummer 
6.2 Absatz 2,4. Spiegelstrich), 

 die Personalisierten Sicherheitsmerkmale auf dem Authentifizierungs-
instrument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (vgl. 
Nummer 6.2 Absatz 2, 5. Spiegelstrich), 

 mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet (vgl. 
Nummer 6.2 Absatz 2, 6. Spiegelstrich), 

 beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen 
werden (z. B. Mobiltelefon), auch für das OnlineBanking nutzt (vgl. 
Nummer 6.2 Absatz 2, 7. Spiegelstrich). 

 
(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den 
vereinbarten Verfügungsrahmen. 
 
9.2.2  Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der  
          Sperranzeige 
Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf 
der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen Authentifizierungs-
instruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des 
Personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authentifizierungsinstruments 
und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kontoinhaber 
und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens. 
 
9.2.3   Haftung der Bank ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, übernimmt 
sie alle danach durch nicht autorisierte OnlineBanking-Verfügungen 
entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat. 
 
9.2.4   Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis 
beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können. 
 
10. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 

Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teilnehmer 
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 
 
11. Hinweis nach § 13 Abs. 1 TMG (Telemediengesetz) 
Alle im Rahmen des OnlineBanking anfallenden personenbezogenen Daten 
werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung von der Bank und 
gegebenenfalls dem von ihr beauftragten Rechenzentrum innerhalb 
Deutschlands bzw. der Europäischen Union verarbeitet. 
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Fassung Oktober 2009 
 
Sonderbedingungen für die Nutzung der PSD PostBox 
 
1. Die PSD PostBox 
Die Bank bietet dem Kunden die Möglichkeit eines Zugangs zu seinen bei 
der Bank geführten Konten und Depots über das Internet. Im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und dem Kunden, der für die 
Nutzung der PSD PostBox freigeschaltet ist, gilt die PSD PostBox als 
Kommunikationsweg, über den die Bank dem Kunden Dokumente und 
Mitteilungen (nachfolgend Informationen genannt), wie z. B. Kontoauszüge 
und Wertpapierabrechnungen in elektronischer Form bereitstellt. Die Bank ist 
berechtigt, den Leistungsumfang der PSD PostBox zu erweitern oder 
einzuschränken. Mit der Anmeldung zur PSD PostBox werden dem Kunden 
die Informationen in die PSD PostBox eingestellt. 
 
 
2. Übermittlung der Kontodaten 
Die Bank stellt dem Kunden darüber hinaus auch termingebundene 
Informationen, die den Geschäftsverkehr mit der Bank betreffen, elektronisch 
als Datei zur Verfügung; dies gilt auch für den Rechnungsabschluss sowie 
die Anlagen zu Kontoauszügen. Soweit den Kunden hinsichtlich der bislang 
papierhaft übersandten Informationen Verpflichtungen treffen, bestehen 
diese in gleicher Weise für die in den Posteingang übermittelten Informa-
tionen.  
Der Kunde ist verpflichtet, regelmäßig und zeitnah die Informationen im 
Posteingang abzurufen und die Inhalte zu prüfen. Er hat der Bank eventuelle 
Unstimmigkeiten unverzüglich anzuzeigen. Es gelten insbesondere die Nr. 
7.2 sowie Nr. 11.4 und Nr. 11.5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB-Banken) und 2.4 der Sonderbedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren.  
 
 
3. Verzicht auf papierhafte Kontoauszüge 
Die Bank kann ihre Informationsverpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung 
dadurch erfüllen, dass sie Informationen elektronisch in den Posteingang 
übermittelt. Sie wird die Informationen, die sie im Posteingang bereitstellt, 
grundsätzlich nicht zusätzlich papierhaft versenden. Der Kunde verzichtet 
ausdrücklich auf den postalischen Versand dieser Informationen, wenn die 
entsprechenden Konten auf die PSD PostBox umgestellt sind. Die Bank ist 
berechtigt, Informationen aus der PSD PostBox, nach Ablauf von 15 
Monaten, zu entfernen, ohne den Kunden hierüber gesondert zu informieren. 
 
 
4. Zusendung von Kontoauszügen 
Auf Verlangen des Kunden wird die Bank dem Kunden Informationen 
kostenpflichtig zusenden. Unabhängig davon ist die Bank gleichwohl 
berechtigt, Informationen auf dem Postweg oder in sonstiger Weise an den 
Kunden zu senden, wenn sie dieses unter Berücksichtigung des 
Kundeninteresses für zweckmäßig hält. Die Entgelte für die Zusendung auf 
dem postalischem Weg ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“. 
 
 
5. Zugang 
Soweit der Kunde die Informationen nicht bereits vorher abgerufen hat, 
gelten diese am Tag nach der Bereitstellung als zugegangen. 
 
 
6. Kündigung 
Der Kunde kann die Nutzung der PSD PostBox jederzeit schriftlich ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Die Bank kann die Nutzung der PSD 
PostBox jederzeit mit einer Frist von 2 Monaten kündigen, es sei denn, es 
liegt ein wichtiger Grund vor, der sie zu einer außerordentlichen Kündigung 
berechtigen würde. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
es der Bank auch unter angemessener Berücksichtigung der Belange des 
Kunden unzumutbar erscheint, den elektronischen PSD PostBox-Dienst 
fortzusetzen. 
Die Bank wird nach dem Wirksamwerden einer Kündigung alle Informationen 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung per Post an die vom Kunden 
angegebene Anschrift versenden. Im Falle einer fristlosen Kündigung durch 
den Kunden kann dieses jedoch erst nach einer angemessenen 
Bearbeitungszeit erfolgen. Die Bank ist nicht verpflichtet, dem Kunden die im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung im Posteingang befindlichen 
Informationen nachträglich postalisch zuzusenden. Die Entgelte ergeben sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
 

7. Anerkennung durch Finanzbehörden 
 
Der elektronische Kontoauszug bzw. Rechnungsabschluss erfüllt nach 
Auffassung der Finanzverwaltung weder die Anforderungen der steuerlichen 
Aufbewahrungspflicht nach § 147 AO noch die einer Rechnung im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes. Er wird daher nur im Privatkundenbereich und damit 
für den Kontoinhaber anerkannt, der nicht buchführungs- und 
aufzeichnungspflichtig im Sinne der §§ 145 ff. AO ist. 
Die Bank gewährleistet nicht, dass die Steuer- oder Finanzbehörden die im 
Posteingang gespeicherten Informationen anerkennen. Der Kunde hat sich 
darüber vorher bei dem für ihn zuständigen Finanzamt zu informieren. 
Die Informationen können nach ihrer Übermittlung in den Posteingang nicht 
verändert werden. Die Bank garantiert die Unveränderbarkeit der in der PSD 
PostBox bereit gestellten Daten. Diese Garantie gilt jedoch nicht, sofern die 
Daten außerhalb der PSD PostBox gespeichert oder aufbewahrt werden. 
Dabei ist zu beachten, dass ein Ausdruck eines Dokuments aufgrund der 
individuellen Hard- oder Softwareeinstellung von der Darstellung am 
Bildschirm abweichen kann. Soweit die Dokumente verändert werden oder in 
veränderter Form in Umlauf gebracht werden, haftet die Bank hierfür nicht. 
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